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SPD Fraktion Laubach, Carl-Barnas-Str.1, 35321 Laubach 

 
Herrn 

Stadtverordnetenvorsteher 

Joachim M. Kühn 

Friedrichstraße 11 

35321 Laubach 
          2. Oktober 2019 

 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 

folgenden Antrag bitte ich zur Beschlussfassung auf die Tagesordnung der nächsten 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Laubach zu setzen. 

Mit freundlichen Grüßen  

    

  Hartmut Roeschen, Vorsitzender SPD-Stadtverordnetenfraktion 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Regelungen zur Nutzung von Sitzungsräumen im Rathaus durch städtische Gremien und 

Fraktionen 
1. Der große Sitzungssaal wird genutzt durch die Stadtverordnetenversammlung und ihre 

Ausschüsse sowie durch von der Stadt Laubach veranstaltete Tagungen, Feiern, Symposien. Als 

öffentliche Einrichtung steht er den Einwohnern, Vereinen und Unternehmen gegen Gebühr zur 

Verfügung (siehe BENUTZUNGS-UND GEBÜHRENORDNUNG für die Benutzung von 

öffentlichen Einrichtungen der Stadt Laubach vom 27.09.2007) 

2. Der kleine Sitzungssaal wird genutzt von den Ausschüssen der 

Stadtverordnetenversammlung, von den in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen 

Fraktionen, von Ortsbeiräten, von Magistratskommissionen, von den Vorständen und 

Aufsichtsräten städtischer Eigengesellschaften, von der Stadtwaldstiftung. 

3. Das sogenannte „Magistratszimmer“ wird genutzt vom Magistrat,  von 

Magistratskommissionen, von den Vorständen und Aufsichtsräten städtischer 

Eigengesellschaften, von der Stadtwaldstiftung. 

4. Parteien oder Parteienvertreter können entsprechend der Regelung in Bezug auf die Vereine 

gegen Gebühr den großen Sitzungssaal nutzen. 

 

Begründung: Die Landrätin des Landkreises Gießen gab auf Grund einer Stellungnahme des 

Bürgermeisters anlässlich einer Dienstaufsichtsbeschwerde folgenden Hinweis: „Ich stelle fest, 

dass die Stadt Laubach keine einschränkenden Regelungen zur Nutzung von Räumlichkeiten für 

das Rathaus erlassen hat. Ständige Übung ist es, dass Parteien und Fraktionen dort tagen.“  

Daher wird eine klare Regelung zur Raumnutzung im Rathaus die  Beliebigkeit beenden.  


